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Unter Aufhebung der bisherigen Ordnung für die der
Stadtgemeinde Halle gehörigen Gottesäcker oder Fried
höfe vom 8 März 1861 revidirt den 24 September
1867 den 4 März 1873 den 19 März 19 April und
4 Juni 1875 den 5 November 1880 und 16 Mai 1883
tritt in Gemäßhe t des Z 11 der Städteordnung vom
3V Mai 1853 nachstehende Begräbnis Ordnung vom Tage
der Publikation ab in Kraft

Z Allgemeine Bestimmungen
1 Bestimmung der städt Begräbnißplätze

Die der Stadtgemeinde Halle a S gehörigen Begräb
nißplätze

der Stadtgottesacker
der Nord Friedhof an der Berlinerstraße
der Süd Friedhof an der Friedensstraße

diene zur Beerdigung aller in hiesiger Stadt Verstorbenen
Personen welche einer Religions Gefellschaft angehören

die einen eigenen Begräbnißplatz besitzt dürfen auf diesem
beigesetzt werden

Die Beerdigung auswärts Verstorbener auf den hiesigen
Begräbnißplätzkn ist gestattet wenn der Verstorbene der
hiesigen Stadtgemeinde angehörte oder in einem seiner
Familie zugehörigen Erbbegräbnisse Z 6 ff beigesetzt
werden soll in allen anderen Fällen ist die Genehmigung
des Gottesacker Vorstehers Z 2 erforderlich

Z 2 Aufsicht
Jeder Begräbnißplatz steht unter unmittelbarer und fort

währender Aufsicht eines Jnfpektors welchem diese Anord
nung und eine besondere von dem Magistrat ertheilte In
struktion zur Richtschnur dient

Die Oberaufsicht führt der aus den Mitgliedern des
Magistrats ernannte Gottesacker Vorsteher

s 3 Die Inspektoren der Begräbnißplätze
Die Inspektoren beziehen ein festes Gehalt aus der

Gottesackerkasse Z 5 Sie dürfen außer ihren amtlichen
Funktionen nur die in der angehängten Gebührentaxe ver
zeichneten Leistungen gegen die darin festgesetzten Gebühren
sätze übernehmen und für sonstige Besorgungen insbeson
dere auch sür schriftliche Anzeigen oder Gesuche an den
Magistrat oder den Gottesacker Vorsteher keinerlei Ge
bühren oder Entschädigungen von deu Betheiligten fordern
oder annehmen Jede gewünschte Auskunft müssen sie be
reitwillig und unentgeltlich ertheilen

4 Gottesacker Vorsteher
Der Gottesocker Vorsteher beaufsichtigt die Inspektoren

in ihrer Amtsführung und hat sich namentlich durch öfteren
Besuch der Begräbnißplätze und Einsicht der von den In
spektoren zu führenden Bücher und Register W 9 14 23
von der ordnungsmäßigen Geschäftsführung zu überzeugen

Er giebt die zum regelmäßigen Gange der Verwaltung
erforderlichen Anordnungen und Anweisungen soweit nicht
nach den bestehenden Verwaltungsgrundsätzen namentlich
zu neuen Einrichtungen und etatsmäßig nicht vorgesehenen
Ausgaben die Genehmigung des Magistrats oder beider
städtischen Collegien erforderlich ist und entscheidet etwaige
Beschwerden über die Inspektoren Die Beschwerde gegen
Entscheidungen des Gottesacker Borstehers geht au den
Magistrat

5 Gottesackerkasse
Alle aus den Begräbmßplätzen erwachsenen Einnahmen

fließen in eine besondere Kasse Gottesackerkasse aus wel
cher andrerseits auch alle sür die Begräbnißplätze und
deren Verwaltung erforderlichen laufenden Ausgaben zu
bestreiten sind und das von der Stadtgemeinde aufge
wendete Anlagekapital nach den von den städtischen Be
hörden zu treffenden Bestimmungen zu verzinsen und zu
amortisiren ist

IS Arten und Erwerbung des BegrLbmUtötLen
Z 6 Grabbögen

Die Grabbögen auf dem Stadtgottesacker sind an dessen
ursprüngliche Umfassungsmauer angebaut diese wird da
her aus der Gottesackerkasse erhalten während die ange
bauten Grabbögen von deren Inhabern nach Anordnung
der Friedhofsverwaltnng im baulichen und den Verhält

nissen des Gottesackers entsprechenden anständigen Zu
stande zu erhalten sind

Bei jeder neuen Verleihung und bei jeder Genehmigung
Zur Übertragung eines Grabbogens an eine andere Fa
milie wird dem Erwerber eine jährliche Abgabe von zehn
Mark als Beitrag zu den Erhaltungskosten der Um
fassungsmauer auferlegt

Z 7 Erwerb des Rechts an Grabbögen
Umfang desselben

Die Grabbögen werden durch den Magistrat als Fa
milien Erbbegräbnisse verliehen Dieselben dienen aus
schließlich zur Beisetzung der sterblichen Ueberreste des
ErWerbers seines Ehegatten und seiner Rachkommen
männlichen und weiblichen Geschlechts sowie deren Ehe
gatten sie dürfen daher ohne Genehmigung des Magi
strats weder gegen Entgeld veräußert noch unentgeltlich
an eine andere Familie abgetreten werden Der Erbe als
solcher erwirbt kein Recht auf den Grabbogen

Die Beisetzung der Leichen einzelner der beliehenen Fa
milie nicht angehöriger Personen darf nur mit Genehmig
ung des Gottesacker Vorstehers geschehen

H 8 Verlust des Rechts an Grabbögen
Das verliehene Recht an den Grabbögen erlischt so

daß dieselben zur freien Verfügung an den Magistrat zu
rückfallen

1 durch Ablauf der Zeit auf welche die Verleihung
ertheilt ist H

2 wenn die belichene Familie ansstirbt ohne eine
Stiftung zur Erhaltung des Bogens hinterlassen
zu haben und der Bogen verfällt

3 wenn der Bogen nicht in ordnungsmäßigem Stande
erhalten und auch der an ein hiesiges Familienglied
oder den Bevollmächtigten der Familie ergangenen
desfallsigen Anweisung des Gottesacker Vorstehers
nicht nachgekommen wird In der Anweisung wird
die Verwarnung ausgesprochen daß das Recht der
beliehenen Familie verloren geht sofern derselben
nicht Folge geleistet wird

4 wenn die berechtigten Familienglieder Halle ver
lassen ohne einen Bevollmächtigten zur Wahrneh
mung ihrer Obliegenheiten hier zu bestellen und dem
Magistrat anzuzeigen der Bogen aber in Folge
dessen nicht in ordnungsmäßigem Zustande erhalten
wird

5 wenn die im Z 6 gedachte Abgabe drei Jahre hinter
einander nicht entrichtet wird

Jede neue Verleihung und jede Genehmigung zur Über
tragung eines Grabbogens an eine andere Familie Z 6
erfolgt nur noch auf die Zeit bis zum 1 Januar 1984

Z 9 Controle der Grabbögen
Der Inspektor darf keine Beisetzung in einem Grabbogen

ohne schriftliche Genehmigung des Gottesacker Vorstehers
gestatten welcher im Interesse der Gottesacker Verwalt
ung darüber zu wachen hat daß andere als die im 7
bezeichneten Leichen nicht beigesetzt werden

Streitigkeiten üb r die Berechtigung zur Beisetzung ent
scheidet mit Ausschluß des Rechtsweges lediglich der Ma
gistrat

Die Genehmigung des Gottesacker Vorstehers ist auch
zu jeder Veränderung mit den in einem Grabbogen be
findlichen Särgen erforderlich Diese Genehmigung ist
nicht nur aus polizeilichen Gründen sondern auch dann
zu versagen wenn durch die beabsichtigte Versetzung Ver
senkung oder Fortfchassung der Särge der Anstand oder
die Pietät gegen die Verstorbenen verletzt werden würde

Als Regel gilt daß die vorhandenen Särge unverän
dert stehen bleiben

s 10 Grabbogen Buch
Ueber die Grabbögen wird ein Grabbogenbuch in zwei

Exemplaren geführt das eine von dem Inspektor das
andere von der Gottesackerkasse welche am Schlüsse jedes
Quartals ihre Bücher zu vergleichen und zu ergänzen
haben

In das Grabbogenbuch sind einzutragen
1 die Namen des ErWerbers und der späteren sich

legitimirenden Inhaber die Bezeichnung ihres Be
leihung Documents bezw ihrer Erwerbs Urkunde
und der Genehmigung des Magistrats

2 alle Beisetzung nach Namen des Beerdigten Tag
der Beerdigung und Nummer der Särge

Jeder Sarg erhält ein Blechfchield mit laufender
Nummer

Für jede Beisetzung sind die tarifmäßigen Begräbniß
gebühren an die Gotterackerkasse zu entrichten

Z 11 Erbbegräbnisse in freier Erde
Auch im freien Raum der Begräbnißplätze werden so

genannte Erbbegräbnisse mit der im Z 7 gedachten Maß

gabe zur ausschließlichen Benutzung verliehen um die
Möglichkeit zu gewähren daß die Gräber einer Familie
an derselben Stelle vereinigt werden und denselben eine
längere Dauer gesichert wird

Zu Erbbegräbnissen sind vorbehaltlich weiterer Anord
nung der städtischen Behörden bestimmt

1 auf dem Stadtgottesacker
der ursprüngliche Stadtgottesacker innerhalb der
Grabbögen

d die sogenannten Terrassen außerhalb der Grabbögen
o der übrige Raum außerhalb der Grabbögen

westlich des auf dem Außen Gottesacker vom Süd nach
dem Nord Thore führenden Weges soweit derselbe nicht
nach landespolizeilicher Verordnung unbelegt bleiben muß

2 auf dem Nordfried Hofe
a beide Seiten der von Süden nach Norden sich er

streckenden Hauptallee

d die Anlagen längs der Umfassungsmauern
z gegenüber den längs der Umfassungsmauern befind

lichen Erbbegräbnissen je eine Reihe an den Wegen
welche die Erbbegräbnisse von den Reihengräbern
trennen

3 auf dem Südfriedhofe
a die Parkanlagen längs der Umfriedigung
k auf beiden Seiten der mit Bäumen bepflanzten

Hauptwege je eine Reihe

Z 12 Anlegung der Erbbegräbnisse
Jede Erbbegräbnißstelle wird zu 2,8 Meter Länge und

1,7 Meter Breite angewiesen Auf dem Stadtgottesacker
und dem Nordfriedhofe dürfen sogenannte Doppelgräber
d h zwei Gräber über einander angelegt werden wogegen
solche auf dem Südfriedhofe nicht gestattet sind

Bei den Doppelgräbern muß das untere Grab eine
Tiefe von 2,8 Meter erbalten

Die Erbbegräbnisse dürfen innerhalb des verliehenen
Raumes ohne besondere Gebührenzahlung umgittert oder
mit Steinen eingefaßt oder ausgemauert auch mit Grab
denkmälern verfehm werden jedoch muß von allen zu er
richtenden Grabdenkmälern zuvor dem Magistrat eine Zeich

nung nebst der beabsichtigten Inschrift zur Prüfung und
Genehmigung eingereicht werden

Z 13 Verleihung der Erbbegräbnisse
Der Erwerb mehrerer Erbbegräbnißstellen neben einan

der ist gestattet Ueber jede Verleihung eines Erbbegräb
nisses wird eine Verleihungsurkunde ertheilt und jede Erb
bcgräbnißstelle wird auf Kosten der Gottesackerkasse mit
einem Steine versehen welcher die laufende Nummer des
Erbbegräbniß Buches H 15 trägt

s 14 Dauer der Verleihung
Die Erbbegräbnisse auf dem Nord und Südfriedhofe

werden auf hundert Jahre verliehen die Verleihung von
Erbbegräbnissen auf dem Stadtgottesacker findet nur auf
die Zeit bis zum 1 Januar 1984 statt

Werden dieselben nach Ablauf der für die Reihengräber
geltenden Ruhezeit von 20 Jahren drei Jahre lang nicht
unterhalten und gepflegt so können sie von der Gottes
ackerverwaltung eingezogen und von dem Magistrat ander
weitig zur Wiederbelegung verliehen werden

H 15 Erbbegräbniß Buch
Ueber die Erbbegräbnisse und die darin beerdigten Per

sonen werden Bücher wie nach Z 10 über die Grabbögen
für jeden Begräbnißplatz besonders geführt

Z 16 Reihengräber
Der für gemöhnliche sog Reihengräber bestimmte Raum

der Begräbnißplätze wird in Quartiere eingetheilt deren
jedes einen mit einer römischen Ziffer oder einem großen
Buchstaben versehenen Stein erhält

Die Leichen von Kindern unter fünf Jahren kommen in
ein besonderes Quartier sofern nicht die Beerdigung eines
Kindes in der Reihe der Erwachsenen gegen Zahlung der
tarifmäßig höheren Gebühren ausdrücklich verlangt wird
Dem Magistrat bleibt es vorbehalten auch für die Leichen
der Kinder von fünf bis fünfzehn Jahren ein besonderes
Quartier zu bestimmen

Die Beerdigungen erfolgen reihenweise jede Reihe er
hält einen Reihenstein mit römischer Ziffer jedes Grab
einen Nummerstein

Die Reihennummern beginnen für jedes Quartier mit
Nr I die Grabnummern in jeder Reihe mit Nr 1
Zwischen den einzelnen Reihen und zwischen je zwei Grä
bern bleibt ein 0,30 Meter breiter Raum

Die Gräber werden
s, für Kinder unter 5 Jahren 1,25 Meter tief 1,24

Meter lang und 0,56 Meter breit
d für Kinder im Alter zwischen 5 und 15 Jahren 1,5

Meter tief 2 17 Meter lang und 1 Meter breit



für erwachsene Personen im Alter über 15 Jahre
auf dem Südfriedhofe 1,5 Meter auf den übrigen
Begräbnißplätzen 1,8 Meter tief 2,17 Meter lang
und 1 Meter breit angefertigt

Die Särge dürfen einschließlich der Füße höchstens 1
Meter hoch sein

Belegte Grabstellen dürfen ohne Rücksicht auf das Alter
der Beerdigten vor Ablauf von zwanzig Jahren zur Be
erdigung nicht wieder benutzt werden Die Weitererhaltung
von Reihengräbern für eine weitere Begräbnißperiode kann
aber gestattet werden wenn die tarifmäßigen Gebühren
nochmals zur Gottesackerkasse gezahlt werden

Doppklgräber sind bei Reihengräbern nicht gestattet

17 Eintheilung der Begräbnißplätze für
Reihen gräber

Da der Stadtgottesacker nur noch zu Erbbegräbnissen
verwendet wird findet auf demselben die Beerdigung in
Reihengräbern nicht mehr statt

Ueber die Bertheilung der Beerdigungen auf den beiden
anderen Friedhöfen entscheiden die städtischen Behörden

Bis auf Weiteres werden auf dem Südfriedhof beerdigt
die Leichen aus

der Hafmstraße Mansselderstraße Fluthgasse kleine
Klausstraße gr Schlamm untere große Steinstraße
Poststraße Leipzigerstraße Delitzscherstraße

und aus allen südlich hiervon belegenen Stadttheilen die
Leichen der übrigen nördlich belegenen Stadtheile werden
auf dem Nordfriedhof beerdigt

Auswärts Verstorbene werden auf demjenigen Friedhofe
begraben zu welchem sie nach ihrer letzten hiesigen Wohn
ung gehören würden bezw auf demjenigen Friedhofe zu
welchem die hier wohnenden das Begräbniß ausrichtenden
Personen gehören

Insofern Familien Angehörige eines Verstorbenen in den
letzten fünf Jahren vor dessen Ableben auf dem Nord
und Sndsriedhose beerdigt sind können die Hinterbliebenen
ohne Rücksicht auf die Bezirks Angehörigkeit des Verstor
benen dessen Beerdigung auf dem nämlichen Friedhofe be
anspruchen wenn sie die doppelte Begräbnißgebühr zur
Gottesackerkasse entrichten

Als Familien Angehörige sind nur die Ehegatten Nach
kommen Vorsahen und unverheirateten Geschwister des
Verstorbenen sowie die Ehegatten seiner Nachkommen an
zusehen

In Fällen besonderer Dürftigkeit kann den Hinterblie
benen falls von denselben ein bezüglicher Antrag innerhalb
vier Wochen nach dem Begräbnisse gestellt wird die Rück
erstattung der gezahlten Gebühr insoweit dieselbe den ein
fachen Gebührensatz überschreitet durch Beschluß des Ma
gistrats ganz oder theilweiss bewilligt werden

Das vorherige Lösen von Reihengräbern ist nicht zu
lässig da die Beerdigungen nur in fortlaufender Reihe er
folgen können

IIS Bestimmungen über das Begräbnis
H 18 Anmeldung der Beerdigungen

Alle Todesfälle sind unter Vorlegung einer vom Stan
desamte ausgestellten Bescheinigung über die Eintragung
in das Sterberegister in dem im Rathhause befindlichen
Begräbnißamte anzumelden mit der Erkärung ob und
wann das Fortschaffen der Leiche durch Träger oder durch
den Leichenwagen erfolgen soll

Die ausgestellten Beerdigungsscheine werden täglich zwei
Mal durch die Jnspectoren der Begräbnißplätze von dem
Begräbnißamte abgeholt worauf die Jnspectoren die An
fertigung des Grabes besorgen und die Bahre zur bestimm
ten Zeit in das Sterbehaus senden

Den Leichenwagen und dessen Bespannung sowie die Be
gleiter zum Auf und Abheben des Sarges besorgt das
Begräbnißsmt

Dasselbe besorgt auch den Wagentranspart nach dem
Leichenhause Z 20 Soll die Leiche getragen werden so
haben die Betheiligten die Träger selbst zu besorgen

Wenn die Fortschaffung einer Leiche aus dem Sterbe
hause nach dem Leichenhause Z 20 oder zur Beerdigung
durch den Inspektor des betreffenden Begräbnißplatzes ge
wünscht wird so haben sich die Betheiligten an diesen selbst

zu wenden Es werden dazu regelmäßig vier bei beson
ders schweren Leichen und bei Glätte auf den Straßen
sechs Träger verwendet welche nach näherer Vorschrift
des Magistrats anständig gekleidet sein müssen Sie er
halten die in der Gebührentaxe bestimmten Sätze der In
spektor erhält für die Besorgung nichts

H 19 Begräbniß Gebühren
Die von dem Magistrat festgesetzten Gebühren und nur

diese sind vor der Beerdigung in dem Begräbnißamt an
die Steuer Reeeptur zu entrichten

20 Leichen h äuser
Die auf dem Stadtgottesacker und den Friedhöfen be

findlichen Leichenhäuser haben die doppelte Bestimmung
a zur Ausbewahrung der Leichen in der Zwischenzeit

vom Tode bis zur Beerdigung und
b zur Sicherung vor etwaigem Scheintode wozu die

nöthigen Vorrichtungen vorhanden sind
Die Aufnahme einer Leiche in das Leichenhaus er

folgt gebührenfrei nach vorheriger Anmeldung bei dem
betreffenden Inspektor

Die Fälle in welchen die Fortschaffung der Lei
chen nach den Leichenhäusern obligatorisch ist werden

durch Polizei Verordnung bestimmt werden

Z 21 Kapellen
Die auf den Begräbnißplätzen befindlichen Kapellen dienen

zur Abhaltung von Leichenfeierlichkeiten gegen Erlegung
des in der Gebührentaxe für deren Benutzung bestimmten
Gebührensatzes

Die beabsichtigte Benutzung der Kapelle ist im Begräb
nißamt anzumelden

H 22 Beaufsichtigung des Begräbnisses
Jeder zur Beerdigung auf dem Begräbnißplätze kommen

den Leiche muß der Inspektor in anständiger von dem
Magistrat vorzuschreibender Kleidung bis an das Thor
entgegen gehen und sie in gemessener Haltung bis zu der
Stelle an welcher sie bestattet wird führen Er hat die
Beerdigung zu beaufsichtigen und dafür zu sorgen daß
hierbei Alles in Ordnung und mit gebührendem Anstand
vor sich geht Die Betheiligten und das Publikum haben
seinen Anordnungen Folge zu leisten

Der Jnspector ist verpslichret sich in Verhinderungs
fällen bei Begräbnissen durch einen geeigneten Gehülfen
auf seine Kosten vertreten zu lassen

23
Das Halten von Laienreven an den Gräbern ohne zu

vorige Genehmigung des zuständigen Geistlichen ist nach
der Regierungs Verordnung vom 22 Juli 1874 Amts
blatt 1874 Seite 174 verboten und unter Strafe gestellt

K 24 Aushebung der Gräber und Herstellung
der Grabhügel

Der Jnspector läßt durch seine Gehülfen die Gräber
ausheben und hat dafür zu sorgen daß die ausgeworfene
Erde zur Bildung eines ordnungsmäßigen Grabhügels ver
wendet wird sowie daß bei Doppelgräbern die überflüssige
Erde beseitigt wird auch hat er die durch Setzen der
Erde und Einbrechen der Särge einsinkenden Grabhügel
wieder zn ordnen und zu ebnen

H 25 Begräbniß Register
Der Jnspector jedes Begräbnißplatzes hat nach näherer

Anweisung des Magistrats außer dem Grabdogen und
Erbbegräbnißbuche ein Begräbnißregister zu sühren in
welches jede stattgefundene Beerdigung sie mag in einem
Reihengrabe in einem Erbbegräbnisse oder in einem Grab
bogen erfolgen nach der Zeirfolge einzutragen ist

Das Begräbnißregister muß enthalten
1 den Tag der Beerdigung
2 den vollständigen Namen Stand und Alter des

Beerdigten
3 die Nummer oder den Buchstaben des Quartiers

die Reihennummer und die Grabnummer in der
Reihe

Außerdem hat jeder Jnspector zur leichten Auffindung
einzelner Beerdigungen ein alphabetisches Register zu führen
in welches sämmtliche Beerdigungen ach den Anfangs
buchstaben der Namen der Beerdigten geordnet übrigens
nach der Zeitfolge er Beerdigungen eingetragen werden

Dasselbe enthält nur den vollständigen Namen und
Stand des Beerdigten und den Tag der Beerdigung

Z 2 Oeffnen der Gräber
Unter keinen Umständen darf der Jnspector ohne schrift

liche Genehmigung des Gottesacker Vorstehers die Oeff
nung eines Grabes oder eines vermauerten Grabgewölbes
oder eines in offenem Grabbogen beigesetzten Sarges ge
statten oder selbst vornehmen

IV Ausschmückung und Pflege der Gräber
Z 27 Grabdenkmäler

Auch die Reihengräber dürfen ohne Gebührenzahlung
mit Grabdenkmälern versehen und in den Grenzen des
Grabes umgittert oder mit Steinen eingefaßt werden

Das betreffende Grab wird aber dadurch der sonst zu
lässigen Wiederbenutzung nicht entzogen

Von den zu errichtenden Grabdenkmälern ist dem Magi
strat eins Zeichnung sowie die beabsichtigte Inschrift zur
Prüfung und Genehmigung einzureichen Z 12

Denkmäler welche nicht in ordnungsmäßigem Stande
erhalten werden darf die Gottesacker Verwaltung für
Rechnung der Gottesackerkasse beseitigen wenn die Be
theiligten auf Anweisung des Gottesacker Vorstehers die
Herstellung oder Beseitigung nicht selbst bewirken

Den Betheiligten steht frei verfallene Denkmäler zu er
neuern oder durch andere zu ersetzen Das neue Denkmal
tritt aber lediglich an Stelle des früheren so daß dem
Grabe und dem Denkmal dadurch keine längere Dauer
gesichert wird

Tritt die hiernach zulässige Wiederbenutzung der Grab
stelle ein so rst die Gottesacker Verwaltung berechtigt die
noch vorhandenen Grabdenkmäler und sonstigen Anlagen
für Rechnung der Gottesackerkasse zu beseitigen wenn die
Betheiligten dies aus erhaltene Anweisung nicht selbst thun
oder nicht zu ermitteln sind

28 Bepflanzung her Gräber
Alle Grabstellen dürfen bepflanzt mit Rasen belegt und

in anderer Weise verziert werden Das Pflanzen von
Bäumen und Sträuchern ist aber nur insoweit gestattet
als es ohne Benachtheiligung der Nachbargräber uns ohne
Beschränkung der Wege geschehen kann

Die Betheiligten haben in dieser Beziehung den An
ordnungen des Gottesacker Vorstehers Folge zn leisten
widrigenfalls unstatthafte Bäume oder Sträucher auf ihre
Kosten entfernt werden

Z 29 Pflege der Gräber
Das Belegen und Bepflanzen der Gräber mit Epheu zc

sowie die Pflege beraster oder bepflanzter Grabhügel durch
Begießen oder Jäten darf der Jnspector auf Wunsch der
Betheiligten übernehmen und sich dafür die in der Ge
bührentaxe angegebene Entschädigung ausbedingen Den
Betheiligten steht frei dies selbst oder durch andere von
ihnen beauftragte Personen welche Letzteren dem Jnspector
den erhaltenen Auftrag auf Verlangen glaubhaft nachzu
weisen haben zu besorgen oder sich mit dem Jnspector
über eine geringere Entschädigung zu einigen Die sonstige
Ausschmückung der Gräber mit Zierpflanzen c durch den
Jnspector unterliegt der freien Vereinbarung

Die von den Betheiligten nicht gepflegten Gräber werden
von der Gottesacker Verwaltung mit Gras besät Die
Grasnutzung wird für Rechnung der Gottesackerkasse ver
pachtet

V Ordnung auf den Begräbnißplätze
s 30

Die Begräbnißplätze sind täglich bis zur eintretenden
Dunkelheit für Jedermann geöffnet

Die Eintretenden haben die an dem Orte gebotenen
Rücksichten und die durch Anschlag am Eingange ver
öffentlichten Anordnungen zu beachten

Das Mitbringen von Hnnden auf die Begräbnißplätze
ist verboten

VI Einziehung der Begräbnißplätze
s 31

Sobald die städtischen Behörden die Einziehung eines
Begräbnißplatzes oder größerer Theile desselben beschließen
erlöschen alle an Erbbegräbnissen und sonstigen Gräbern
erworbenen Rechte ohne Entschädigung

Die Kosten der durch die Einziehung nöthig werdenden
Exhumirung und anderweitigen Beisetzung von Leichen
werden aus der Gottesackerkasse bestritten

Gebührm Taxe
zur

Begriibniß BrdnuW für die StM Halle a S
L An die Gotttsacker Kasse
i Begräbmß Gebühren

1 Für Beisetzung von Leichen in offenen oder zuge
wölbten Grabbogen bei einem Alter der Verstorbenen

a über 15 Jahre 10 Mk,
lz von 5 bis 15 Jahren 8 Mk
o unter 5 Jahren 6 Mc

2 Für Beerdigung in Erbbegräbnissen im freien Raume
sind zu entrichten

a für einfache Gräber
bei einem Alter über 15 Jahre 12 Mk

von 5 bis 15 Jahren 9 Mk
unter 5 Jahren 6 Mk

d für Doppelgräber
I für die Herrichtung eines solchen beim ersten Be

gräbniß 20 Mk
II für die Beisetzung einer zweiten Leiche in dasselbe

G ab
bei einem Alter über 15 Jahre 12 Mk,

von 5 bis IS Jahren 9 Mk
unter 5 Jahren 6 Mk

III für die Vertiefung eines schon mit einer Leiche
besetzten Grabes zur Aufnahme einer zweiten
Leiche 20 Mk

3 Für Beerdigung in Reihengräbern sind nach den
Vermögens Verhältnissen der Vorstorbenen zu ent
richten

Klasse I
bei einem Alter über 15 Jahre 12 Mk

von 5 bis 15 Jahren 9 Mk,
unter 5 Jahren 6 Mk
Klasse II

bei einem Alter über 15 Jahre 8 Mk
von 5 bis 15 Jahren 6 Mk,
unter 5 Jahren 4 Mk
Klasse III

bei einem Alter über 15 Jahre 4 Mk
von 5 bis 15 Jahren 3 Mk
unter 5 Jahren 2 Mk
Klasse IV

bei einem Alter über 15 Jahre 3 Mk
von 5 bis 15 Jahren 2 Mk
unter 5 Jahren 1 Mk

Die Einsetzung in diese Klassen erfolgt ans Grund der
Veranlagung zur Klassen bezw klassifizirten Einkommen
steuer und bei Personen welche gesetzlich gar nicht oder
nicht nach ihrem ganzen Einkommen veranlagt sind nach
ihrem wirklichen Einkommen

Es kommen zur Anwendung
Klasse I bei einem jährlichen Einkommen von über 3000 Mk

II 5 1500 3000III 900 1500,IV bis zu 900 MkInsofern es sich um Personen handelt welche ihren
Unterstützungswohnsitz in hiesiger Stadt hatten werden
Gebühren nicht erhoben wenn deren Angehörigen ein von
der Armenkommission ausgestelltes Armuthszeugniß bei
bringen

II Für die Verleihung eines jeden Erbbegräb
nisses sind zu entrichten

1 auf dem Stadtgottesacker 300 Mk
2 auf dem Nord Friedhofe 200 Mk
3 anf dem Süd Friedhofe 100 Mk

III Für die Benutzung der Kapellen
auf den Begräbnißplätzen einschließlich Heizung und Er
leuchtung bei Leichenfeierlichkeiten sind zu entrichten 10 Mk

welche von dem Jnspector erhoben in einem von ihm
darüber zu führenden Register gebucht und vierteljährlich
an die Gottesackerkasse abgeliefert werden

IV Für die Benutzung des Leichenwagens
1 Innerhalb des Stadtbezirks

A für den Wagen I Klasse einschließlich der Bespan
nung mit 4 Pferden und 4 Führern 24 Mk,



d für den Wagen II Klasse mit 2 Pferden und 2
Führern 12 Mk

e für den Wagen III Klasse mit 2 Pferden und 2
Führern 8 Mk,

ch für den Wagen IV Klasse mit 2 Pferden und 2
Führern 5 Mk,
für den Kinderleichenwagen I Klasse mit 2 Pferden

und 1 Kutscher 8 Mk
k für den Kinderleichemvagen II Klasse mit 2 Pferden

und 1 Kutscher 6 Mk
x für einen guten zwcispännigen Begleitkutschwagen

5 Mark
li für eine Droschke 2,50 Mk

Den Betheiligten steyt die Wahl des Leichenwagens frei

2 Wenn hiesige Einwohner auswärs sterben
so ist der Unternehmer des Leichenfuhrwesens eontractlich
verpflichtet auf Verlangen den Leichenwagen III Klasse
mit 2 Pferden zur Abholung oder auswärtigen Beerdig
ung der Leiche zu stellen gegen eine Zahlung von 20 Mk
bis zur Entfernung von 10 Kilometer und 1 Mk für
jedes weiter angefangene Kilometer

z Für die von der Gottesacker Verwaltung
gestellten Begleiter des Leichenwagens zur Auf
ind Abhebung des Sarges für jeden Begleiter

1 bei Beisetzung in Grabbögen und Erbbegräbnissen

2 Mark
2 bei Beerdigung in Rsihengräbern

a bei Klasse I und II 1,50 Mk
d Sei Klasse III und IV 1 Mk,
v bei Armenleichen 0,75 Mk und

4 für den den Leichenwagen begleitenden
Aufseher

1 bei Beisetzung in Gcabbögen und Erbbegräbnissen 2 M
2 Beerdigung in Reihengräbern

a bei Klasse I und II 1,50 Mk
I III und IV 1 00k Armenleichen 0,50 Mk

Es Und erforderlich
a bei besonders starken Personen oder schweren

Särgen 6 8 Begleiter
b bei gewöhnlichen erwachsenen Personen im Alter

von 15 oder mehr Jahren 6 Begleiter
bei Kindern von 5 bis 15 Jahren 4 Begleiter

unter 5 Jahren 2 Begleiter
Den Beseitigten steht es frei die Begleiter selbst zu

besorgen

V Mr den Transport der Leiche ach den
Leichenhallen

a Für einen mit einem Pferde bespannten Wagen
mit Leichenkorb und 1 Kutscher 4 Mk

d für einen Mann zum Auf und Abheben des
Leichenkorb s auf den Wagen und von dem
selben 2 Mk

H z Bei Leichenbegängnissen welche von der
Lsicheuhake ans stattfinden

erkält ein Jeder der von der Gottesacker Verwaltung ge
stellten Träger für das Tragender Leichen von der Leichen
halle nach der Kapelle und von dort nach dem Grabe

1 Bei Beisetzung in Gcabbögen U Erbbegräbnissen IM
2 bei Beerdigung in Rcihengräbern

a bei Klasse I und II 0 75 Mk
d III und IV 0 50 Mk
o Armenleichen 0,25 Mk

Uebrigens ist dieselbe Anzahl Träger erforderlich wie
zu IV es steht aber den Beteiligten auch hier frei die
Träger selbst zu besorgen

U Au den Inspektor
Wenn dem JAspeewr bis Belegung oder

Umlegnng eines Grabhügels Übertragen wird
so darf derselbe nicht mehr fordern als

1 Für ein groß s zugelegtes Grab einschließlich Be
pslanzung mit Epheu c sKantengrab 7 Mk

2 für ein desgleichen Grab iüc Kinder im Alter von
5 bis 15 Jahren 5 Mk

3 für ein desgleichen Grab für Kinder im Alter unter
5 Jahren 2,50 Mk

ZS Wenn dem Inspektor die Pflege eines Grab
hügels durch Gegießen und Jäten übertragen

wsrd
1 für ein großes Grob jährlich 3 Mark

2 Kindergrab 2 Mark
Au dir Arbeiter des Inspektors

Wenn die Fortschaffung einer Leiche aus dem Sterbe
hause nach dem Leichenhause oder zur Beerdigung durch
Vermittelung des Inspektors gewünscht wird so erhalten
dessen Arbeiter

1 für das Tragen vom Sterbehause in die Leichen
Häuser der Begräbnißstättcn Jeder 1,50 Mk

2 für das Tragen von dem Leichenhause in die Ka
pelle und von dort nach dem Grabe 0,50 Mk

Für das Tragen der Bahre nach dem Sterbehause wer
den die Arbeiter des Jnspectors aus der Gottesackerkasse
gelohnt und haben von Zen Betheiligten nichts dafür zu
beanspruchen

Abänderungen dieser Gebührentaxe werden durch das
amtliche Organ des Magistrats bekannt gemacht

Halle a S den 31 August 1887

I 8 I 3Der Magistrat Die StadtverordnetLN
gez Staude JochmuS gez Gneist A Schulze

Die vorstehende Begräbnißordnung wird auf Grund des
K 16 Abs 3 des Zuständigkeitsgesetzes vom 1 August
1883 hierdurch geuetimigt

Merseburg den 13 October 1887
5 S

Namens des Bszirks Ansfchnsses
Der Vorsitzende

JHV gez Dr v Strauß
Vorstehende Begräbuiß Ordnung bringen wir hiermit

zur öffentlichen Kenntniß
Halle a S den 10 Dezember 1887

Der Magistrat
Staude

NekmmtmachmU
Hierdurch wird zur öffentlichen Kenntniß gebracht daß

von dem Terrain der ehemaligen pfännerfchaftlichen Halle
die acht Baustellen Nr 1 2 3 7 8 S 10 ll des Bau
blocks zwischen Olearius Thalamts Dreyhaupt und
Hackcbornstraße im Termin

Mittwoch den 8 Zmmar 1888 Vorm 1 Uhr
auf hiesigem Rathhause im Geschäftszimmer des Herrn
Oberbürgermeister Nr 6 öffentlich meistbietend versteigert
werden sollen

Die Verkaufsbedingungen liegen in unserem Stadtsekre
tariat zur Einsich aus

Halle den 1 Dezember 1887
Der Magistrat

Unter Bezugnahme auf 20 der im Tageblatt pro
1880 Stück 121 publieirten Marktpolizeiordnung vom
25 Mai 1880 wird für die beteiligtem Gewerbetreibenden
bekannt gemacht daß die Verlovsung der Stände zu dem
diesjährigen Weilmachtsmarkte am

Dienstag den KI Dezember er Bormittags
von 8 Uhr ab

auf dem Marktplatze stattfindet und zwar mit den Spiel
waarenbuden begonnen wird

Die zu dieser Verloosung erforderlichen Erlaubnißscheine
sind am
Montag den d M Nachm von S Uhr ab
unter Vorlegung der bezüglichen Gewerbescheine im Zimmer
Nr 26 des Polizei Verwaltungs Gebäudes in Empfang
zu nehmen

Halle a S den 3 Dezember 1887
Die Polizei Verwaltung

Gestohlene Gegenstände
Gestohlen wurden erstatteter Anzeige zufolge
1 In der Nacht vom 27 zum 28 November er aus

einem Parterrefenster des Grundstücks Lindenstraße 22
ein Thermometer mit geschliffener Glasplatte und Messing
haltern

2 Am 28 November er aus dem Grundstück Schmeer
straße 20 ein dunkelgrünes und ein braunes gemustertes
Jaquet sowie eine graue Stoffhose

3 Am 1 Dezember er aus dem Hofe des Grundstücks
Merseburgerstraße 42 ein kleiner blau gestrichener Hand
rollwagen

4 In der Nacht vom 3 zum 4 d M vom Hause
Mittetstraße 6 ein Firmenschild mit der Aufschrift Hypo
theken Commifsions und Agentur Geschäft von Hugo
Boltze

5 Am 4 d M aus dem Restaurant zum Rosenthal
Weidenplan 2g ein schwarzer Winterüberzieher mit Hell
gramm Futter und Henkelkette

Etwaige Wahrnehmungen über den resp die Thäter
oder den Verbleib der gestohlenen Sachen sind unverzüg
lich im Kriminal Kommissariat anzubringen

Halle a S den 8 Dezember 1887
Die Polizei Verwaltung
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dtll SS Schmeerstratze SS
Die hochfeinsten deutschen
französischen n englischen MWP sMein Liebling Rose Veilchen Meseda Maiglöckchen frische Brise

M V i echt kölnisches Wasser feine Haaröle Pomaden Räncheressen
zen Toilette und Gesundheitsseifen ff Kastchen mit Odenrs und Seifen
gefüllt in größter Auswahl SMZ K

II KRer
AitiiLt A neben der Sparkasseempfiehlt

S Albums Mappen Ringtaschen Etui in Vachette
Kalb Brocat und allen modernen Lederarten

glatt gepreßt u gebnnzt Geldtäschchen Reise und Arbeitsnecessaires Quart
Albums 10 Blatt ff Cartons 1 M 50 Psg

Vom
k Vs W W Wz il I
stellen wir wie in früheren

Jahren im

M M Will UNI
Leipzigerstraße 104

theils tadellose theils leicht
beschädigte
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Feinsten Astrachaner Caviar
Prima geränch Rheinlachs
Stratzb Gänseleberpasteten
Rügenwaldes Gänsebrüste
Frische Holl Austern
Frisches Rehwild S
Lüneb Riesen Neunaugen s
Aecht Teltower Rübchen
Rheinisches Apfelkrant
Feinste Tyroler Aepfel empfing

gr Stein u gr Ulrichstr Ecke l
Ein Chaiselongue zu verkaufen

Markt IS I



Gegründet

18M Gegründet
18SS
MeKozi

NWMMr A Mtzü8t0M ZMM Ä NUckoll OyAksetw 6Wck6 UDMM
NMMh Ißewr k Mf MÄ 8t pÄtzck6k DeNlitU M MKAtGA Z M SZZB

M LT GZZG M sßKZ ZU
Mein diesjähriger großer

welcher ununterbrochen bis zum 24 Dezember dauert hat dM ch dtN WöMMt NöNws WtMWshKU ts in allen seinen
Theilen eine derartige überraschende Ausdehnung erfahren daß sich meinen werthen Kunden bei Decknng ihrer Weihnachts Cinkänse in diesem
Jahre eine außerordentlich günstige Gelegenheit bietet

Sämmtliche Waaren Abtheilungen welche an und für sich aus das Reichhaltigste sortirt sind weisen zum bevorstehenden Weihnachts
feste außerdem noch eine enorme Auswahl von Artikeln auf welche sich ganz besonders zu

MSMAGK MSWM A WDeignen Diese sowohl wie mehrere große Posten welche in den Rayons des Detail Geschäftes zusammeugestrllt sind find derartig im Preise
herabgesetzt worden daß sich für meine verehrte Kundschaft wirkliche WM darbieten

Wegen VorgeeVekter Saissu find in der 1 Etage meines Geschäftshauses als besonders empfehlenswerte Posten hinzugefügt
worden 8 4 Z GZN VZ lGWG ZZlKWKKM zum Preise von 7Z ZZi Pfge das Meter ÄZ sits W A W

T TZMAMtÄ t in den herrlichsten Farben MO Pfge das Meier i GKW MOZA zsG MZZÄ in
überraschendster Auswahl Mark die vollständige Mobs ZT s t W ZKS iMussstatt Mk 2 jetzt KAN Z ZT Pfge das Meise MWlIs MlGZZG AsMUGlMI GKtG W RKGK 7ZS Pfge das Mir
AjA GltG M sIÄ T NB GAZZH s in 20 der neuesten Farben ZOO Wge das Meter

GzZM SMGtGKG W jeder Meve per Meter 7A PM
GGZÄGLR WZisKGZAG ZW GMWNML per Meter bis Mark

GZMH WÜGMG T W,GZASZMx K ZZO ZAG GtZZS breit
Preise per Meter Nr SV Nr SS Rr 4 Rr 4S Nr S Nr SS Ar O Ar SS Nr O Nr VS

Mark s ss 4G ss L, s T,7S Z 8S s, SMI A 4S slG kM A Ä LG ZSWMHVGZlGWG ClK GZKGWK H IVFzKW tZM breit
V reiss psr Metes Rr KG Mr ZS Ms KG Mx SS

Pfgs ÄO VÄWGHU AZZI AM KGZZ M Z AGM TZ SMZ WZUGIZ GGMGWMOKGM9

aus 8/4 reiuwolleuem Lama Mk 8 aus 8/4 halbwoll Lama gestreift uud earrirt Mk 4,S S aus halbwoll Warp Mk S,7S

Bettdecken
in weis und roth mit Franzeu

größte Auswahl
bcfts ManAa Decks mit Quasten

Mk Ä Z Z5 2 E S 75 4

Tischdecken
reinwoll Rips mit Borde

Mk 4 5 G 7
Tischdecken

Sedruckt Mamlla mit Franzeu
Mk 1 1 S5 1 5

Weiße Taschentücher
größtes Lager

garautirt Rein Leinen
pr Dtzd 1 75 S S 5K S 75 3

Vunte Herrentaschentücher
einfarbig mit Borde

zrößte Auswahl
Dtzd tZ ZO 4 4 50 5 K

Bnnte Herrentaschentücher
garantirt echtfarbig

Dtzd Ä 4K Mk

Man bsdr Hüft Schürzen
Prilna Qualität fertig genäht

75 Pfg bis KV Pfg

Man Ssdr Hans Schürzen
Prima Qualität

Stück SO Pfg
Weiße Hans Schürzen

extra weit mit Stickerei
IM 1 ÄN 1 50

Damen Nacht Jacken
weiß und bunt aus bestem Elsasser

Barchend Stück 1 S5 bis 1 5V
Keinleinene Handtücher

in grau und weis
som Stück

Mtr 1V 1K ZT IF FO FK Pfg

Reinleinene Drell Jaauard uud
Damast Tischtücher

Stück 1 ZS 1 FO Z Z Mk

Meßnleinene weiße HandtAchsr
aus Damast Jaauard uud DrelliTchd S AS I S 4 FO K 7 SV LZ

Reinleinene Prima
Herren HeMden mit Falte

Mk 1 73 Ä Z 35 Z av
Halbleinene und Hsmdentuch

Herren Hemden
Stück L ZZ 1 SS 1 7S

ReiuleiUene
Prima DaMsn Hemben

Stück Z OO Z ZS A ZS

Halbleinene uud Prima Hemdsntuch
Damen Hemden

Stück 1 Ä5 1 Z ms
Hausmacher

Herren nnd Damen Hemden
Stück 1 75 A Mk

Für den redaktionellen und Jnseratentheil verantwvrtüch Julius Munckelt in Halle Pliitz sche Buchdruckerei N Nietschmann in Halle
Expedition des Halle jchen Tageblattes Große Ulrichstrahe 19 geöffnet von 7 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends

Hierzu Beilagen
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